
 

Satzung des Imkervereins Hersbruck  Stand 01.02.2025 

 

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr, Gerichtsstand 

1. Der Verein führt die Bezeichnung „ Imkerverein Hersbruck“. Es soll in das 
Vereinsregister eingetragen werden. Nach der Eintragung führt der Verein den 
Namenszusatz „e.V.“. 

2. Der Verein hat seinen Sitz in 91217 Hersbruck 
3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr 
4. Gerichtsstand ist der Sitz des Vereins 
5. Der Verein ist Mitglied im LVBI und damit Mitglied im Deutschen Imkerbund e.V. 

(D.I.B) 

§ 2 Zweck und Aufgaben 

1. Der Verein ist ein freier Zusammenschluss der Imkerschaft im erweiterten 
Einzugsbereich der Stadt Hersbruck 

2. Zweck des Verbands ist: 
2.1 Die Förderung der Bienenhaltung zum Zwecke des Naturschutzes 
2.2 Die Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Sinne der 

Naturschutzgesetzgebung des Bundes und Freistaates Bayern 
2.2.a Des Weiteren eine Initiierung und Begleitung des Naturschutzgedankens 
in der Kinder– und Jugendarbeit.  

2.3 Die Förderung der Bienengesundheit und –hygiene im Sinne des 
Naturschutzgedankens 

3. Der Satzungszweck wird verwirklicht, insbesondere durch die Förderung der Natur 
– und Landschaftspflege, sowie dem daraus resultierenden Tierschutz. 

4. Der Verwirklichung dieses Hauptzieles dienen im Wesentlichen folgende 
Maßnahmen: 
4.1 Mitwirkung bei der Ausbildung von Bienenfachwarten und Gesundheitswarten. 
4.2 Beratung und Begleitung der Imker über zeitgemäßen Naturschutz und 

Landschaftspflege sowie im Tierschutz. 
4.3 Verbesserung und Verbreiterung der Bienenweide. 

5. Der Verband ist parteipolitisch und konfessionell neutral. 
6. Die Mitglieder des Vorstandes haben Anspruch auf Ersatz ihrer angemessenen 

und nachgewiesenen Aufwendungen für eigene Auslagen (z.B. Reise und 
Übernachtungskosten) im Rahmen ihrer Tätigkeit und/oder Aufgabenerfüllung. Der 
Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von 3 Monaten 
nach seiner Entstehung geltend gemacht werden. Erstattungen werden nur 
gewährt, wenn die Aufwendungen mit Belegen und Aufstellungen, die prüffähig 
sein müssen, nachgewiesen werden. 

7. Darüber hinaus können die Mitglieder des Vorstandes ihre Vorstandaufgaben 
und/oder Tätigkeiten im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten des 
Verbands gegen eine über den angemessenen Aufwandsersatz hinausgehend 
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angemessene pauschale Entschädigung ausüben. Über die Gewährung und Höhe 
der pauschalen Entschädigung entscheidet die Mitgliederversammlung. 

8. Absatz Nr. 6 und 7 gelten entsprechend für Mitglieder des Vereins, die im Auftrag 
des Vereins bestimmte Tätigkeiten ausführen. 

§ 3 Gemeinnützigkeit 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§ 4 Mitglieder 

1. Mitglied kann jede natürliche und juristische Person werden. Der Antrag auf 
Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand einzureichen. Über die 
Aufnahme entscheidet der Vorstand. Bei Minderjährigen ist der Aufnahmeantrag 
durch den gesetzlichen Vertreter zu stellen. Dieser hat sich bei der Erklärung seiner 
Zustimmung darüber zu äußern, ob der Minderjährige die Mitgliedsrechte 
selbstständig ausüben darf, oder ob hierbei jeweils die Zustimmung des 
gesetzlichen Vertreters einzuholen ist. Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod, durch 
Austritt oder durch Ausschluss aus dem Verein. Der Austritt ist schriftlich 
gegenüber dem Vorstand zu erklären. Über den Ausschluss entscheidet der 
Vorstand. Gegen die Ablehnung der Aufnahme und gegen den Ausschluss kann 
Berufung zur nächsten Mitgliederversammlung eingelegt werden. 

§ 5 Mitgliedsbeiträge 

1.Von den Mitgliedern wird ein Jahresbeitrag erhoben, dessen Höhe die 
Mitgliederversammlung festsetzt. Beiträge werden bei einer Kündigung im laufenden 
Jahr nicht rückerstattet. 

2.Ebenso werden die Mitgliedsbeiträge für Ehrenmitglieder und Ehrenvorsitzende in 
der Mitgliederversammlung geregelt. 

§ 6 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 

§ 7 Vorstand 

Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden,  
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dem Schriftführer und dem Kassenwart. 

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf vier Jahre gewählt. Die 
Vorstandsmitglieder bleiben auch nach dem Ablauf ihrer Amtszeit bis zur Neuwahl im 
Amt. Beisitzer werden durch die Mitgliederversammlung auf vier Jahre gewählt. 

§ 8 Zuständigkeit des Vorstands 

Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, die nicht durch diese 
Satzung anderen Vereinsorganen vorbehalten sind. Er hat vor allem folgende 
Aufgaben: 

a. Vorbereitung der Mitgliederversammlungen und Aufstellung der Tagesordnung 
b. Einberufung der Mitgliederversammlung, 
c. Vollzug der Beschlüsse der Mitgliederversammlung, 
d. Verwaltung des Vereinsvermögens, 
e. Erstellung des Jahres – und Kassenberichts, 
f. Beschlussfassung über die Aufnahme und den Ausschluss von 

Vereinsmitgliedern. 

Der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende vertritt zusammen mit einem 
weiteren Mitglied den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Rechtsgeschäfte mit 
einem Betrag über 300 Euro sind für den Verein nur verbindlich, wenn der Vorstand 
zugestimmt hat. 

§ 9 Sitzung des Vorstands 

Für die Sitzung des Vorstands sind die Mitglieder vom Vorsitzenden, bei seiner 
Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden rechtzeitig, jedoch mindestens eine 
Woche vorher mit Tagesordnung einzuladen. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn 
mindestens drei Mitglieder anwesend sind. Der Vorstand entscheidet mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag 
als abgelehnt. 

Über die Sitzung des Vorstands ist vom Schriftführer ein Protokoll aufzunehmen. Die 
Niederschrift soll Ort und Zeit der Vorstandssitzung, die Namen der Teilnehmer, die 
Beschlüsse und das Abstimmungsergebnis sowie die Tagesordnung enthalten. 
Protokollant und 1. Vorstand zeichnen für die Richtigkeit des Protokolls. 

§ 10 Kassenführung 

Die zur Erreichung des Vereinszwecks notwendigen Mittel werden in erster Linie aus 
Beiträgen und Spenden aufgebracht. Der Kassenwart hat über die Kassengeschäfte 
Buch zu führen und eine Jahresrechnung zu erstellen. Zahlungen dürfen nur aufgrund 
von Auszahlungsanordnungen des Vorsitzenden oder – bei dessen Verhinderung – 
des stellvertretenden Vorsitzenden geleistet werden. 
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Die Jahresrechnung inklusive der Vereinsabläufe ist von zwei Revisoren, die jeweils 
auf vier Jahre gewählt werden (diese gehören nicht zum Vorstand), zu prüfen. Sie ist 
der Mitgliederversammlung zur Genehmigung vorzulegen. 

§ 11 Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig: 

a. Entgegennahme der Berichte des Vorstands, 
b. Festsetzung der Höhe des Jahresbeitrags, 
c. Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder und der Kassenprüfer, 
d. Beschlussfassung über die Geschäftsordnung für den Vorstand, 
e. Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Auflösung des 

Vereins, 
f. Beschlussfassung über die Berufung gegen einen Beschluss des Vorstands über 

einen abgelehnten Aufnahmeantrag und über einen Ausschluss. Die ordentliche 
Mitgliederversammlung findet jährlich mindestens einmal statt. Außerdem muss die 
Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es 
fordert oder wenn die Einberufung von einem Fünftel der Mitglieder unter Angabe 
des Zwecks und der Gründe vom Vorstand schriftlich verlangt wird. Jede 
Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung vom 
stellvertretenden Vorsitzenden, unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen 
durch persönliche Einladungsschreiben einberufen. Dabei ist die vorgesehene 
Tagesordnung mitzuteilen. 

Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tag der 
Mitgliederversammlung bei Vorsitzenden schriftlich beantragen, dass weitere 
Angelegenheiten nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt werden. Über Anträge 
auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der Versammlung gestellt werden, 
beschließt die Mitgliederversammlung. 

§ 12 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung vom 
stellvertretenden Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandmitglied geleitet. Bei 
Wahlen kann die Versammlungsleitung für die Dauer des Wahlgangs und der 
vorhergehenden Aussprache einem Wahlausschuss übertragen werden. In der 
Mitgliederversammlung ist jedes Mitglied stimmberechtigt. Beschlussfähig ist jede 
ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung, wenn mindestens ein Viertel der 
Vereinsmitglieder erschienen ist. Bei Beschlussfähigkeit ist der Vorsitzende 
verpflichtet, innerhalb von vier Wochen eine neue Mitgliederversammlung mit der 
gleichen Tagesordnung einzuberufen, diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 
erschienenen Vereinsmitglieder beschlussfähig. 
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Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, entscheidet bei der Beschlussfassung 
die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen; Stimmenenthaltungen bleiben 
außer Betracht. Zur Änderung der Satzung und zur Auflösung des Vereins ist eine 
Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen Stimmen erforderlich. Die Art der 
Abstimmung wird grundsätzlich vom Vorsitzenden als Versammlungsleiter festgesetzt. 
Die Abstimmung muss jedoch geheim durchgeführt werden, wenn ein Fünftel der 
erschienenen Mitglieder dies beantragt. 

Über den Verlauf der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom 
Vorsitzenden und Protokollanten zu unterzeichnen ist. Die Niederschrift soll Ort und 
Zeit der Versammlung, die Zahl der erschienen Mitglieder,  die Person des 
Versammlungsleiters,  die Tagesordnung,  die Beschlüsse, die 
Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstimmung enthalten.  

§ 13 Auflösung 

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen 
Mitgliederversammlung beschlossen werden. 

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins an die Stadt Hersbruck mit der Vorgabe der Stadtrat möge 
über die steuerbegünstige Verwendung –bevorzugt eine Vereinigung mit imkerlicher 
bzw. biodiverser Intention- entscheiden, der/die es unmittelbar und ausschließlich für 
gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

§14 Wahlen 

Wählbar als Vorstandsmitglied ist jedes Mitglied im Ortsverein, wenn es das 18. 
Lebensjahr vollendet hat. Bei Ausscheiden aus einem Mitgliedsverein endet auch das 
Amt als Vorstandmitglied. 

Die Wahlen sind geheim und haben mittels Stimmzettel zu erfolgen. Wenn nur ein 
Wahlvorschlag vorliegt, kann durch Akklamation gewählt werden, sofern sich kein 
Widerspruch erhebt. 

Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds erfolgt die Wahl einer 
Ersatzperson bei der nächsten Mitgliederversammlung für den Rest der Wahlperiode. 

Die Vorstandsmitglieder sind in je einem Wahlgang gesondert zu wählen. Gewählt ist, 
wer mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhält. Wird diese Mehrheit durch 
keinen der Kandidaten erreicht, so hat eine Stichwahl zwischen den beiden 
Kandidaten mit der höchsten Stimmenzahl statt zu finden. Bei Stimmengleichheit hat 
der Kandidat die Wahl gewonnen, der beim ersten Wahlgang mehr Stimmen erreicht 
hat. Bestand schon beim ersten Wahlgang Stimmengleichheit, entscheidet das Los. 

 


